
Politische Gemeinde 
 
 
 

Einladung zur 
Gemeindeversammlung 

 
 
 

Dienstag, 1. Dezember 2020 
20.00 Uhr 

Mehrzweckhalle Seehalde 
Mettmenhasli 



2

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, 20.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Seehalde, Mettmen-
hasli, die nächste Gemeindeversammlung statt.  

Der Gemeinderat hat folgende Traktandenliste festgelegt: 
 
 
1. Genehmigung Budget 2021 und  

Festsetzung Steuerfuss der politischen Gemeinde Niederhasli Seite   4 

2. Genehmigung Abrechnung Neubau Freizeitzentrum Huebwiesen, Niederhasli Seite 29 

3. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
COVID-19-Schutzkonzept 
Im Zusammenhang mit der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus besteht für diese Gemein-
deversammlung ein Schutzkonzept. Bitte beachten Sie die Anweisungen des Gemeinderats und 
des Gemeindepersonals. Aufgrund der aktuellen Lage findet im Anschluss der Versammlung 
kein Apéro statt. 
 
Aktenauflage 
Die Akten liegen seit Dienstag, 3. November 2020, während der Schalteröffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, Abteilung Präsidiales und Gesellschaft, 
Büro Nr. 14, zur Einsicht auf.  
 
Anfragen 
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht gemäss 
§ 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unter -
zeichnet an den Gemeinderat Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, gerichtet werden, 
werden vom Gemeinderat schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt gegeben. 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Niederhasli sind alle Schweizerinnen 
und Schweizer stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in Niederhasli haben, das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-
sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. 
 
Rekursmöglichkeiten 
Mit Rekurs in Stimmrechtssachen kann innert fünf Tagen nach Publikation der Entscheide die 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Der 
Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt 
voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt wor-
den ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 
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Im Übrigen kann wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden (§§ 19 und 20 VRG). 

In beiden Fällen ist das Rekursschreiben mit einem Antrag und dessen Begründung zu versehen 
und an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf, zu richten. 
 
Kontakt 
Bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung steht Ihnen die Gemeindeverwaltung, Abtei-
lung Präsidiales und Gesellschaft, gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@nie-
derhasli.ch). 
 
Beleuchtender Bericht 
Die Beleuchtenden Berichte zu Gemeindeversammlungen sowie auch Jahresrechnung und Budget 
werden jeweils auch auf der Website der Gemeinde, www.niederhasli.ch, unter der Rubrik «Politik/ 
Gemeindeversammlung» bzw. «Politik/Finanzen» aufgeschaltet. 

Wünschen Sie künftig die regelmässige Zustellung der Beleuchtenden Berichte per Post? Lassen 
Sie sich bei der Abteilung Präsidiales und Gesellschaft unter Angabe Ihrer Adresse in die Abon-
nenten-Liste eintragen (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch / www.niederhasli.ch 
– Online-Schalter). 
 
 
Niederhasli, 20. Oktober 2020 
Gemeinderat Niederhasli
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Bericht zum Budget 2021 
 
 
Das Budget 2021 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 91% in 
der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 50.91 Mio. und einem Ertrag von Fr. 48.14 Mio. 
einen Aufwandüberschuss von Fr. 2.77 Mio. aus. Hauptgrund für dieses hohe Defizit sind die 
wegen der Corona-Krise um total Fr. 1.67 Mio. tiefer geschätzten Erträge der allgemeinen 
Gemeindesteuern sowie des Ressourcenausgleichs. In der Investitionsrechnung des Verwal-
tungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 8.22 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.35 Mio. 
hohe Nettoinvestitionen von Fr. 7.87 Mio. Davon entfallen Fr. 2.57 Mio. auf die gebührenfinan-
zierten Bereiche Wasserwerk und Abwasserbeseitigung. Im Finanzvermögen werden keine Inves -
titionen getätigt. 
 
Erfolgsrechnung 

Nebst dem hohen Defizit weist das Budget im steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt auch 
eine negative Selbstfinanzierung von Fr. 35'000 aus. Dies bedeutet, dass die Erträge den Auf-
wand ohne Abschreibungen nicht ganz decken und somit die Investitionen vollumfänglich 
fremdfinanziert werden müssen. Dennoch sieht der Gemeinderat von einer Steuerfusserhöhung 
zur Verbesserung der Ertragssituation ab. Einerseits ist das Defizit bei einem Eigenkapital von ca. 
Fr. 67 Mio. und einem Nettovermögen von ca. Fr. 30 Mio. verkraftbar. Andererseits sind gemäss 
aktueller Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 dank tiefem Investitionsvolumen deutlich 
bessere Resultate zu erwarten. 

Im Budget 2020 hätte unter Ausklammerung der Sonderfaktoren (Buchgewinn aus dem Verkauf 
des Jugendhauses und Einlage in die finanzpolitische Reserve) ein Aufwandüberschuss von ca. 
Fr. 0.60 Mio. resultiert. Berücksichtigt man die Corona-bedingten Mindererträge von Fr. 1.67 Mio., 
verbleibt noch eine Differenz von Fr. 0.50 Mio. Höhere Nettokosten in den Bereichen Schul -
betrieb (+ Fr. 0.30 Mio.), Schulliegenschaften (+ 0.30 Mio.), Soziales (+ Fr. 0.25 Mio.) und der 
tiefere Gewinnanteil der ZKB (- Fr. 0.26 Mio.) können durch höhere Grundstückgewinnsteuern 
(+ Fr. 0.60 Mio.) nur teilweise kompensiert werden. 

Bei den gebührenfinanzierten Gemeindewerken resultieren bei der Abwasserentsorgung mit 
einem Ertragsüberschuss von Fr. 541'000 (2020 Fr. 516'000) und bei der Abfallwirtschaft mit 
einem Aufwandüberschuss von Fr. 26'000 (2020 Fr. 47'000) Ergebnisse im Rahmen des Vor -
jahres. Bei der Wasserversorgung fällt der Ertragsüberschuss mit Fr. 277'000 um Fr. 175'000 tie-
fer aus. Wegen der Änderung des Geschäftsjahres der GWF Furttal muss der Wasserbezug für 
15 Monate budgetiert werden. Die Gebührentarife bleiben unverändert.
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Investitionsrechnung 

Im allgemeinen Haushalt werden netto Fr. 5.30 Mio. investiert, wovon Fr. 4.02 Mio. auf den Bereich 
Bildung entfallen. Die grössten Investitionsvorhaben sind die Restbaukosten des Doppelkinder-
gartens (Fr. 2.40 Mio.) sowie der Heizungsersatz der Schlussanlage Rossacker (Fr. 0.96 Mio.). 
Daneben werden im Bereich Verkehr für neun Projekte Gesamtkosten von Fr. 0.93 Mio. budge-
tiert. 

Beim Wasserwerk sind Nettoinvestitionen von Fr. 1.00 Mio. vorgesehen, nämlich Ausgaben für 
neun Projekte von Fr. 1.20 Mio. sowie Anschlussgebühren von Fr. 0.20 Mio. Die Nettoinvestitio-
nen bei der Abwasserentsorgung betragen Fr. 1.57 Mio., wovon Fr. 1.47 Mio. auf die Ausbau -
etappe 2021 der ARA Niederglatt entfallen. 

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird gemäss aktueller Finanzplanung von einem massiv tieferen 
Investitionsvolumen ausgegangen, nämlich beim allgemeinen Haushalt von Fr. 3.59 Mio., beim 
Wasserwerk von Fr. 0.75 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung von Fr. 0.77 Mio. Diese zurück-
haltende Investitionspolitik soll dazu beitragen, dass künftige Budgets wieder positiver ausfallen.
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung  
Mehraufwand netto Fr. 82‘400.00 (Budget 2021: 2‘519‘700.00 / Budget 2020: 2‘437‘300.00) 

Der leicht höhere Aufwand ist hauptsächlich auf den Umbau des Pavillons Dorf in einen Aufent-
haltsraum mit Totalkosten von Fr. 50'000 zurückzuführen. Dadurch kann in den nächsten Jahren 
auf eine Vergrösserung des Gemeindehauses verzichtet werden. 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 64‘700.00 (Budget 2021: 1‘894‘000.00 / Budget 2020: 1‘829‘300.00) 

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget halten sich in engen Grenzen. Moderat höhere Kosten 
sind bei den Beiträgen an den ZV SDBD und die KESB sowie im Bereich Feuerwehr zu erwarten. 
 
2 Bildung 
Mehraufwand netto Fr. 594‘100.00 (Budget 2021: 16‘037‘500.00 / Budget 2020: 15‘443‘400.00) 

Im Bildungsbereich entfallen die Mehrkosten je hälftig auf den Schulbetrieb und die Schulliegen-
schaften. Höhere Schülerzahlen bei der Primarschule und vermehrte Fremdplatzierungen im 
Sonderschulbereich führen zu einem moderaten Mehraufwand von gut 2%. Bei den Schullie-
genschaften fallen höhere Abschreibungen wegen neuen Investitionen in Schulraum sowie ver-
mehrte Unterhaltsarbeiten ins Gewicht. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 
Minderaufwand netto Fr 82‘000.00 (Budget 2021: 1‘909‘100.00 / Budget 2020: 1‘991‘100.00) 

Die Aufwendungen für die Seebadi sollten tiefer ausfallen. Bei den übrigen Bereichen bewegt sich 
das Budget im Rahmen des Vorjahrs. 
 
4 Gesundheit 
Mehraufwand netto Fr. 128‘600.00 (Budget 2021: 3‘054‘800.00 / Budget 2020: 2‘926‘200.00) 

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung dürften um knapp Fr. 160'000 steigen. Das Defizit der 
Spitex Regional sollte hingegen um Fr. 30'000 tiefer ausfallen. 
 
5 Soziale Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 251‘700.00 (Budget 2021: 6‘925‘900.00 / Budget 2020: 6‘674‘200.00) 

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird mit einem markanten Mehraufwand von Fr. 336'000 
gerechnet. Die aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften neu obligatorische Fallführung der 
Flüchtlinge wurde extern vergeben und führt zu Kosten von Fr. 150'000. Ebenfalls wegen neuer 
gesetzlicher Grundlagen wird eine Stellenplanerhöhung bei den Zusatzleistungen nötig. Beim 
Asylwesen wird mit Minderkosten von netto gut Fr. 200'000, also mit einer markanten Entlas -
tung, gerechnet. Trotz höherer Auszahlungen von Zusatzleistungen sinkt der Nettoaufwand 
leicht, da die Staatsbeiträge von 44% auf 50% erhöht werden.
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6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Minderaufwand netto Fr. 279‘800.00 (Budget 2021: 2‘352‘200.00 / Budget 2020: 2‘632‘000.00) 

Der Hauptgrund für den Minderaufwand ist der massiv tiefere Abschreibungsbedarf bei den 
Gemeindestrassen, da diverse grosse Investitionen letztmals im Jahr 2020 abgeschrieben werden. 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
Mehraufwand netto Fr. 66‘900.00 (Budget 2021: 519‘100.00 / Budget 2020: 452‘200.00) 

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für die Abwasserbeseitigung (+ Fr. 25'600) und die 
Abfallwirtschaft (+ Fr. 20'500) leicht bessere Ergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk dürfte die 
Einlage in die Spezialfinanzierung wegen höherer Wasserbezugskosten um Fr. 175'100 tiefer 
ausfallen. Bei den übrigen Bereichen werden keine markanten Abweichungen erwartet. 
 
8 Volkswirtschaft 
Minderertrag netto Fr. 282‘600.00 (Budget 2021: 570‘000.00 / Budget 2020: 852‘600.00) 

Der tiefere Nettoertrag ergibt sich durch den Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB von  
Fr. 30.00 pro Einwohner. 
 
9 Finanzen und Steuern 
Mindertrag netto Fr. 1‘664‘700.00 (Budget 2021: 31‘872‘100.00 / Budget 2020: 33‘536‘800.00) 

Aufgrund der Corona-Krise wird für das Jahr 2021 mit einem Kantonsmittel der Steuerkraft von 
noch Fr. 3'600 (Vorjahr 3'850) gerechnet. Dies führt bei den allgemeinen Gemeindesteuern und 
beim Ressourcenausgleich zu Ertragsausfällen von ca. Fr. 1.67 Mio. Im Weiteren entfällt der im 
Jahr 2020 erzielte Buchgewinn aus dem Verkauf des Jugendhauses von Fr. 1.37 Mio. Die um  
Fr. 0.60 Mio. höheren Grundstückgewinnsteuern können dies nur zu einem kleinen Teil kom-
pensieren. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (Vorjahr Fr. 0.77 Mio.) ist wegen des Auf-
wandüberschusses nicht möglich.
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Erläuterungen zur Investitionsrechnung (Projekte ab Fr. 200'000) 

Fr.     230'000.00    Erneuerung ICT-Infrastruktur: Ersatz veralteter Tablets 

Fr.  2'400'000.00    Neubau Doppelkindergarten inklusive Tagesstrukturen: Restbaukosten 2021 

Fr.     960'000.00    Sanierung Heizung und Elektroinstallation Schulhaus Rossacker 

Fr.     200'000.00    Sportanlage Erlen, diverse Erneuerungsinvestitionen 2021 

Fr.     250'000.00    Sanierung Beezenbuckstrasse Süd: Belagsersatz nach Ersatz Wasserleitung 

Fr.     200'000.00    Sicherheitsmassnahmen Tempo 30: Umsetzung von Massnahmen zur Ver- 
                              kehrsberuhigung auf Basis der Gesamtanalyse im Jahr 2020 

Fr.     235'000.00    Wasserleitung Beezenbuckstrasse Süd: Ersatz notwendig wegen schlechtem  
                              baulichem Zustand 

Fr.     360'000.00    Wasserleitung Buchenweg/Sägetweg: Ersatz notwendig wegen schlechtem  
                              baulichem Zustand 

Fr.     200'000.00    Diverse Kanalsanierungen: Sanierungsprojekte, die sich aufgrund von Kanal-  
                              und TV-Aufnahmen des Leitungsnetzes ergeben 

Fr.  1'466'000.00    ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030: Kosten Ausbauetappe 2021
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Antrag zum Budget 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der politischen Gemeinde Niederhasli 
in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15. September 2020 geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Nie-
derhasli finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpo-
litische Prüfung des Budgets 2021 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum 
Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 
der politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmi-
gen. 
 
Antrag zum Steuerfuss 

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für 
das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 91% (Vorjahr 91%) des einfachen Gemein-
desteuerertrags festzusetzen. 
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
28. Oktober 2020
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Traktandum 2 
Genehmigung Abrechnung Neubau Freizeitzentrum Huebwiesen, Niederhasli 
 
 
Antrag  

Die Gemeindeversammlung, gestützt auf diesen Antrag des Gemeinderats und in Anwendung 
von Art. 15 Ziffer 6 der Gemeindeordnung,  
 
beschliesst: 
 
1. Die Abrechnung über den Neubau eines Freizeitzentrums auf dem Areal des Spielplatzes Hueb -

wiesen, Niederhasli, vom 13. August 2020, welche einen Nettoaufwand von Fr. 1'448'887.05 
ausweist und mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 98'887.05, inkl. MwSt., abschliesst, wird 
genehmigt. 

 
 
Weisung 

Ausgangslage 
An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 wurde dem Projekt für den Neubau eines 
Freizeitzentrums auf dem Areal des Spielplatzes Huebwiesen in Niederhasli zugestimmt und ein 
Objektkredit von Fr. 1.35 Mio. genehmigt. Der Gemeinderat hat daraufhin die eingesetzte Pro-
jektkommission ermächtigt, die erforderlichen Arbeiten im Sinne des Abstimmungsbeschlusses 
und im Rahmen des bewilligten Kredits zu vergeben und den Zeitpunkt der Arbeitsausführung 
des Projekts zu bestimmen. 

Nach Abschluss der Submissionsverfahren und Ausstellung der Werkverträge wurde im März 
2019 mit den Rohbauarbeiten gestartet. Die Ausführungsarbeiten konnten im Januar 2020 
abgeschlossen und das neue Freizeitzentrum an die Verantwortlichen des Bereichs Jugend über-
geben werden. Am 29. August 2020 wurde der Neubau der Bevölkerung an einem Tag der offe-
nen Tür vorgestellt. 

Kreditabrechnung inkl. MwSt. 
• Bewilligter Kredit Fr. 1'350'000.00 
• Bauabrechnung vom 13. August 2020 Fr. 1'448'887.05 
• Kostenüberschreitung (+7,33%) Fr.      98'887.05 

Während den Arbeiten am Neubau hat die Projektkommission zusammen mit der Urech Bau-
management an diversen Sitzungen und Begehungen vor Ort den Bau begleitet und falls not-
wendig mit Ausführungsänderungen reagiert. Die Kostenüberschreitung ist darauf zurückzu-
führen, dass mit einzelnen Projektänderungen der Neubau für den Bereich Jugend, die Vermie-
tungen und den Unterhalt optimiert werden konnte. 

Schlussbemerkung 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Bauabrechnung für 
den Neubau Freizeitzentrum «Huebwiesen», Niederhasli, zu genehmigen.
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung über den Neubau eines Freizeitzentrums 
auf dem Areal des Spielplatzes Huebwiesen, Niederhasli, vom 13. August 2020 geprüft und 
besprochen.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Bau -
abrechnung für den Neubau eines Freizeitzentrums auf dem Areal des Spielplatzes Huebwiesen, 
Niederhasli, zu genehmigen.  
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
26. Oktober 2020
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